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Stadtverwaltung » Rathausplatz 1 77694 Kehl S e
Bauordnung
Thomas Moser
Landratsamt Ortenaukreis, Zimmer 5
Landrat Frank Scherer Rathaus IlI/Rathausplatz 3
vertr. d. Ulrike Karl 77694 Kehl
Badstralle 20 Tel.: 07851/88-4504
77652 Offenburg Fax: 07851/88-4002

E-Mail: t. moser@stadt-kehl.de
Postanschrift: Rathausplatz 1

Aktenzeichen : B2022203 01.03.2023
Baugrundstiick __: Kehl, Karlstr. 37
Flurstiick-Nr. : 3050/1

Entwurfsverfasser : Wulf Oschwald c/o PLAN FORWARD GmbH, 70173 Stuttgart, Kénigstr. 34

Innensanierung der beruflichen Schulen Kehl, Gebédude G, H, N und Verbindungsbau

Sehr geehrter Herr Scherer,
sehr geehrte Frau Karl,

auf Ihren Antrag wird fur das Bauvorhaben nach § 58 Landesbauordnung (LBO) in ihrer derzeit
geltenden Fassung unter Bezug auf § 34 Baugesetzbuch (BauGB) sowie unter Abweichungen
gem. § 56 Abs. 1 LBO in Verbindung mit:

] § 11 Abs. 3 LBOAVO zu § 28 Abs. 2 LBO
Waénde der notwendigen Treppenrdume, sogenannte ,Treppenflure®, ohne Nachweis der
mechanischen Beanspruchung
u § 7 Abs. 8 LBOAVO zu § 27 Abs. 4 LBO
Abschlusse in den Gebdudeabschlusswanden feuerhemmend, rauchdicht und selbst-
schlielend
[ § 15 Abs. 3 LBO
Flahren des 1. und 2. Rettungsweges Uber denselben notwendigen Treppenraum
] § 11 Abs. 4 LBOAVO zu § 28 Abs. 2 LBO und
§ 12 Abs. 6 LBOAVO zu § 28 Abs. 3 LBO
Verbleib der verlorenen Holz-Schalungen Bestands-Stahlbeton-Rippendecken
die
BAUGENEHMIGUNG

erteilt.

Bestandteile dieser Baugenehmigung sind:

1. Der Lageplan Flurstick Nr.: 3050/1, Gemarkung Kehl vom 12.09.2022, zeichnerischer Teil
zum Bauantrag (§ 4 Abs. 3 LBOVVO), M 1:500, Auszug aus dem Liegenschaftskataster u. Ein-
zeichnungen nach § 4 Abs. 2-5 LBOVVO, erstellt durch Landratsamt Ortenaukreis Vermessung
& Flurneuordnung, Dipl.-Ing. (FH) Doll.

Konten der Stadtkasse:
Sparkasse Hanauerland Kehl
IBAN DEO08 6645 1862 0000 0002 74; BIC: SOLADES1KEL

Sprechzeiten:
Mo. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;

Di. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr; % et
: 3 ; : Volksbank Biihl Fil. Kehl
R 9.00 Uhr« 12 00U, nachmiiags gesghlassan IBAN DE15 6629 1400 0006 4330 06; BIC: GENODE61BHL
Do 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr Postbank AG Karlsruhe
Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

IBAN DE12 6601 0075 0004 8637 58; BIC: PBNKDEFF
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2. Die mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen ,Innensanierung Gebaude G, H, N
und Verbindungsbau Berufliche Schulen Kehl", Landratsamt Ortenaukreis, Entwurfsverfasser:
Architekt Wulf Oschwald, PLAN FORWARD GmbH,70173 Stuttgart

- Grundriss Untergeschoss | Projektnummer 21110 | M 1:100 |
Plannummer AR_4_GR_U1_000_ | Status F | Index 00 |
Eingang Bauordnung Stadt Kehl 07.09.2022

- Grundriss Erdgeschoss | Projektnummer 21110 | M 1:100 |
Plannummer AR_4_GR_E0_000 _ | Status F | Index 00 |
Eingang Bauordnung Stadt Kehl 07.09.2022

- Grundriss 1. Obergeschoss | Projekthummer 21110 | M 1:100 |
Plannummer AR_4_GR_E1_000_ | Status F | Index 00 |
Eingang Bauordnung Stadt Kehl 07.09.2022

- Grundriss 2. Obergeschoss | Projektnummer 21110 | M 1:100 |
Plannummer AR_4_GR_E2_000_ | Status F | Index 00 |
Eingang Bauordnung Stadt Kehl 07.09.2022

- Grundriss 3. Obergeschoss | Projektnummer 21110 | M 1:100 |
Plannummer AR_4_GR_E3_000_ | Status F | Index 00 |
Eingang Bauordnung Stadt Kehl 07.09.2022

- Schnitte | Projekthummer 21110 | M 1:100 |
Plannummer AR_4_SC_XX_000_ | Status F | Index 00 |
Eingang Bauordnung Stadt Kehl 07.09.2022

3. Das als Anlage beigefligte objektbezogene Brandschutzkonzept Baueingabe 1.0 Landrats-
amt Ortenaukreis Berufliche Schulen Kehl zur ,,Innensanierung Gebaude G, H, und N* Karl-

strae 37 vom 04.10.2022 , Eingang Bauordnung Stadt Kehl am 21.10.2022 zur Beurteilung
des Baulichen Brandschutzes, der Flucht- und Rettungswege, der Haustechnischen Anlagen,

des Technischen Brandschutzes, des Organisatorischen Brandschutzes, des Abwehrenden
Brandschutzes und des qualitatssichernden Brandschutzes, bestehend aus 31 Seiten des zerti-

fizierten Fachplaner & Sachverstandiger Brandschutz (ISA e.V. / HS Esslingen), Brandschutz-
experte mit eidg. Diplom / VKF, Dipl.-Ing. (FH) Architekt Thomas Andre, 76532 Baden-Baden

4. Die als Anlage beigefligten fiinf Brandschutzpline M 1:100 vom 04.10.2022 des zertifizierten

Fachplaner & Sachverstandiger Brandschutz (ISA e.V. / HS Esslingen), Brandschutzexperte
mit eidg. Diplom / VKF, Dipl.-Ing. (FH) Architekt Thomas Andre, 76532 Baden-Baden

- Grundriss UG - Brandschutz | Projektnummer 2008 Plannr. BS_4_GR_U1_000 |
Status V | Index b | Eingang Bauordnung Stadt Kehl 21.10.2022

- Grundriss EG - Brandschutz | Projektnummer 2008 Plannr. BS_4_GR_E0_000 |
Status V | Index b | Eingang Bauordnung Stadt Kehl 21.10.2022

- Grundriss 1.0G - Brandschutz | Projektnummer 2008 | Plannr. BS_4_GR_E1_000 [
Status V | Index b | Eingang Bauordnung Stadt Kehl 21.10.2022

- Grundriss 2.0G - Brandschutz | Projektnummer 2008 | Plannr. BS_4_GR_E2_000 |
Status V | Index b | Eingang Bauordnung Stadt Kehl 21.10.2022

- Grundriss 3.0G - Brandschutz | Projektnummer 2008 | Plannr. BS_4_GR_E3_000 |
Status V | Index b | Eingang Bauordnung Stadt Kehl 21.10.2022

5. Ergebnisdokumentation zu den Untersuchungen auf Gebiudeschadstoffe vor Sanierung
des Gebaudes H Berufliche Schulen Kehl, Karlstrale 37, 77694 Kehl, Projekt-Nr. 2210830 vom
12.01.2022, Eingang Bauordnung Stadt Kehl 07.09.2022 bestehend aus Anschreiben, 2 Sei-
ten; Ergebnistabelle inkl. Fotodokumentation, 3 Seiten; Laborbefunde/Prifbericht, Seite 1-10,
Verfasser: Bernd Kopp, HPC AG, 77652 Offenburg

Sprechzeiten:

Mo. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen:
Di. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
Mi. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
Do 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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6. Abfallverwertungskonzept (AV-Konzept) nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz -
LkreiWiG, Stand: 08.07.2021, Eingang Bauordnung Stadt Kehl 07.09.2022, bestehend aus 5
Seiten, Ersteller: Bernd Kopp, HPC AG, 77652 Offenburg

7. Die als Anlage beigefligten Nebenbestimmungen

8. Diese Entscheidung ergeht gebihrenfrei

Gebiihrenentscheidung:

Diese Entscheidung ergeht gebiihrenfrei. Die GebUlihrenentscheidung beruht auf den § 2 der Sat-

zung der Stadt Kehl Uber die Erhebung von Geblhren fir éffentliche Leistungen -
Leistungsgebuhrensatzung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Baugenehmigung und gegen die Gebiihrenentscheidung kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe bei der Stadt Kehl Widerspruch erhoben werden.

it freyindlichen GruRen

Sprechzeiten:

M{o. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen:;
Dl.. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
Mi. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
Do 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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l. Zu beachtende Vorschriften und aligemeine Hinweise

Die Genehmigung wird unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt und gilt auch fur und gegen den
Rechtsnachfolger des Bauherrn (§ 58 LBO).

Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der
Bauausflhrung nicht begonnen oder wenn sie nach diesem Zeitraum ein Jahr unterbrochen worden
ist. Diese Frist kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu drei Jahre verlangert werden.

Vor Baubeginn ist bei dem Telekommunikationsunternehmen, beim Energieversorger (Elektro + Gas)
sowie beim Wasserversorger (Wasser + Abwasser) feststellen zu lassen, ob durch die Bauarbeiten un-
terirdische Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. —rohre gefahrdet sind. Es sind alle Vorkehrungen zu
treffen, um die Beschadigung solcher Anlagen zu vermeiden.

Die bewertungsrechtliche Einstufung lhres Grundsttcks (Zuordnung, Ein- oder Zweifamilienhaus etc.)
erfolgt durch Ihr Finanzamt. Bitte wenden Sie sich bei Ruckfragen an Ihr zustandiges Finanzamt.

Bei der Bauausfiihrung sind die am Bau Beteiligten (Bauherr, Entwurfsverfasser, Bauleiter und Unter-
nehmer) im Rahmen ihres Wirkungskreises dafur verantwortlich, dass die offentlich-rechtlichen Vor-
schriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden (§ 41
LBO). Besonders sind zu beachten:

a) die Landesbauordnung (LBO) mit Ausfuhrungsverordnung.

b) die drtlichen Bauvorschriften (Satzungen, Bebauungsplan),

c) die durch éffentliche Bekanntmachung des Umwelt- und Wirtschaftsministeriums tiber die
technischen Baubestimmungen VwVTB mit den zugehérigen Anlagen

d) die Verordnungen des Umweltministeriums tber Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdeten Stoffen und Uber Fachbetriebe - VAWS,

e) die Garagenverordnung (GaVO) und die Verwaltungsvorschrift iber die Herstellung not-
wendiger Stellplatze — VwV Stellplatz,

fy die Bestimmungen des zustandigen Energieversorgungsunternehmens iber den Einbau
von Fundamenterdern,

g) die Verordnung des Wirtschaftsministeriums tber die Anforderung an Feuerungsanlagen,
Wérme- und Brennstoffversorgungsanlagen — FeuVO.

Die genannten o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften sind als statischer, rechtlicher Verweis zu verstehen,
entbindet die an der Planung und Ausfiihrung Beteiligten jedoch nicht davon, auch weitere nicht aufge-
listete Rechtsvorschriften und technische Regeln zu berucksichtigen.

Verstole gegen baurechtliche Bestimmungen und gegen diese Baugenehmigung kénnen als Ord-

nungswidrigkeit nach § 75 LBO verfolgt werden. Die Ordnungswidrigkeiten kénnen mit einer GeldbuRe
bis zu € 100.000 geahndet werden.

Neu errichtete Gebaude, die Anderung der Grundflachen und der wesentlichen Zweckbestimmung
bestehender Gebaude sind zur Fortfuhrung des Liegenschaftskatasters zu erfassen. Nach ihrer Durch-
fihrung sind die genannten Bauvorhaben gem. § 18 Abs. 2 Ziff. 2 und 3 Vermessungsgesetz der unte-
ren Vermessungsbehérde (Amt fur Vermessung und Geoinformation beim Landratsamt Ortenaukreis)
anzuzeigen. Auf die Anzeige kann verzichtet werden, wenn ein &ffentlich bestellter Vermessungsinge-

nieur mit der Durchfihrung der erforderlichen Vermessungsarbeiten beauftragt wird. Die Vermes-
sungsarbeiten sind gebuhrenpflichtig.

Sprechzeiten:

Mo.

Di.
Mi.
Do
Fr.

8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen:
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr,;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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. AUFLAGEN

Allgemein

1. Der Bauherr hat den Baubeginn des genehmigungspflichtigen Vorhabens der Baurechtsbe-
hérde in Textform mitzuteilen. (§ 59 Abs. 2 LBO)

2. Mit dem Bauvorhaben darf erst nach Zustellung des Baufreigabescheines (Roter Punkt) be-
gonnen werden (§ 59 Abs. 1 LBO). Zur Erteilung der Baufreigabe sind noch folgende Unterla-
gen zur Prifung und Genehmigung vorzulegen:

> Priifberichte des Priifstatikers Dr. Markus Hauer, 76199 Karlsruhe
> Benennung des Bauleiters gem. § 42 Abs. 3 LBO i.V.m. § 2 Abs. 1 LBOVVO

3. Fur die Innensanierung der Beruflichen Schulen Kehl, Gebadude G, H, N und Verbindungsbau
ist eine Schlussabnahme aus bauordnungsrechtlicher gem. § 67 LBO und brandschutz-
technischer Sicht durch eine(n) Brandschutzsachverstandige(n) vorgeschrieben. Der Bau-
herr hat rechtzeitig in Textform mitzuteilen, wann die Voraussetzungen fur die mangelfreie
Schlussabnahme gegeben sind. Die Geb&ude G, H, N und Verbindungsflur diirfen erst nach
erfolgter méngelfreier Abnahme wieder in Gebrauch genommen werden.

4. Glastiren und andere Glasflachen, die bis zum Fulboden allgemein zuganglicher Verkehrs-
flachen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden kénnen. Wei-
tere Schutzmalnahmen sind fur groRere Glasflachen vorzusehen, wenn dies die Verkehrssi-
cherheit erfordert (§ 13 Abs. 2 LBOAVO).

5. Taren im Verlauf von Fluchtwegen und Notausstiegen miissen sich leicht und ohne besonde-
re Hilfsmittel 6ffnen lassen, solange Personen im Gefahrenfall auf die Nutzung des entspre-
chenden Fluchtweges angewiesen sind. Leicht zu 6ffnen bedeutet, dass die Offnungseinrich-
tung gut erkennbar und an zuganglichen Stellen angebracht (insbesondere Entriegelungshe-
bel bzw. — knépfe zur Handbetétigung von automatischen Tiren), sowie dass die Betéti-
gungsart leicht verstandlich und das Offnen mit nur geringem Kraftaufwand maéglich ist. Ohne
besondere Hilfsmittel bedeutet, dass die Tur im Gefahrenfall unmittelbar von jeder Person ge-
6ffnet werden kann.

Stellplitze

6. Im Zusammenhang mit der Innensanierung Gebsude G, H, N und Verbindungsbau, ist min-
destens 1 PKW-Stellplatz fiir Menschen mit Mobilitatseinschriankungen in der unmittelba-
ren Néhe AuBenzugang Aufzug Gebiude G anzulegen und entsprechend zu kennzeichnen.
Der Stellplatz muss eine Breite von mindestens 3,50 m haben. Der Weg vom Stellplatz zum
AuBenzugang Aufzug muss stufen- und schwellenlos erfolgen.

Des Weiteren mussen zur gefahrlosen Nutzung fir diesen, die Stellplatzflache und die Ver-
kehrsflache eine feste und ebene Oberflache aufweisen, die z.B. auch Rollstuhl- und Rollator-
Nutzer leicht und erschitterungsarm befahren kénnen.

7. Flr den neu geschaffenen zentralen Haupteingang (Geb&ude H) der Beruflichen Schulen
Kehl, der so gestaltet und ausgefiihrt werden muss, dass er barrierefrei (stufen- und schwel-
lenlos) erreichbar ist, ist in die bestehende Stellplatzanlage ein weiterer PKW-Steliplatz fiir
Menschen mit Mobilitdtseinschrankung zum Haupteingang hin anzulegen und entspre-
chend zu kennzeichnen. Der Stellplatz muss eine Breite von mindestens 3,50 m haben. Der
Weg von diesem Stellplatz zum Haupteingang muss stufen- und schwellenlos erfolgen.

Sprechzeiten:
Mo. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;

D| 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
Mi. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
Do 8.00 Uhr - 12,00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 12,00 Uhr
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Die beiden PKW-Stellplatze fiir Menschen mit Mobilitdtseinschrankungen und die dazu-
gehorigen Verkehrsflachen sind mindestens durch Markierungen am Boden leicht erkennbar
und dauerhaft gegenliber den anderen angrenzenden PKW-Stellpldtze abzugrenzen sowie
als solche zu kennzeichnen.

Brandschutz

9.

10.

11.

12.

Die im objektbezogenen Brandschutzkonzept Baueingabe 1.0 Landratsamt Ortenaukreis
Berufliche Schulen Kehl zur ,Innensanierung Gebaude G, H und N* vom 04.10.2022 zur Be-
urteilung des Baulichen Brandschutzes, der Flucht- und Rettungswege, der Haustechnischen
Anlagen, des Technischen Brandschutzes, des Organisatorischen Brandschutzes, des Ab-
wehrenden Brandschutzes und des Qualitdtssichernden Brandschutzes, bestehend aus 31
Seiten, verfasst durch den zertifizierten Fachplaner & Sachverstandiger Brandschutz (ISA
e.V. / HS Esslingen), Brandschutzexperte mit eidg. Diplom /VkF, Dipl.-Ing. (FH) Architekt
Thomas Andre, 76532 Baden-Baden, aufgefihrten Manahmen und Anforderungen bzw. die
in den funf Brandschutzplanen (mit ergdnzenden Brandschutzangaben) vom 04.10.2022 vi-
sualisierten Angaben aus dem zugehdrigen Textteil des objektbezogenen Brandschutzkon-
zeptes Baueingabe 1.0 sind als bauordnungsrechtliche Auflagen zu erflllen. Die zeichneri-
sche Darstellung beschrénkt sich im Wesentlichen auf die Anordnung der raumabschlieRen-
den Bauteile und der Rettungswege. Die weiteren Festlegungen der fiur den Brandschutz re-
levanten Rahmenbedingungen sind dem Textteil des Brandschutzkonzeptes zu entnehmen.

MaRgebend sind gemall der Reihenfolge, diese Baugenehmigung, danach der schriftliche
Teil des objektbezogenen Brandschutzkonzeptes Baueingabe 1.0 Landratsamt Ortenaukreis
Berufliche Schulen Kehl zur ,Innensanierung Gebaude G, H und N“ vom 04.10.2022, beste-
hend aus 31 Seiten. Die funf Brandschutzpldne M 1:100 vom 04.10.2022 stellen eine Ergan-
zung zum objektbezogenen Brandschutzkonzept Baueingabe 1.0 (Visualisierung) dar.

Wird bei der Werk- und Detailplanung (Ausfiihrungsplanung) von dieser Baugenehmigung
abgewichen, muss das objektbezogene Brandschutzkonzept Baueingabe 1.0 mit den dazu-
gehorigen funf Brandschutzpldnen entsprechend fortgeschrieben werden. Jegliche Plan- bzw.
Nutzungsanderung mit Auswirkungen auf brandschutztechnische bzw. einsatztaktische Be-
lange sind mit dem Ersteller des objektbezogenen Brandschutzkonzeptes Baueingabe 1.0
dem =zertifizierten Fachplaner & Sachverstandiger Brandschutz (ISA e.V. / HS Esslingen),
Brandschutzexperte mit eidg. Diplom /VKF, Dipl.-Ing. (FH) Architekt Thomas Andre, 76532
Baden-Baden und dem PB Brand- und Bevélkerungsschutz Stadt Kehl ,SG Vorbeugender
Brandschutz® abzustimmen. Das objektbezogene Brandschutzkonzept ist hierzu entspre-
chend fortzuschreiben, ggf. sind Anderungsplane zur Genehmigung einzureichen. Auch nur
Anderungen und Ergénzungen des objektbezogenen Brandschutzkonzeptes nach Erteilung
der Baugenehmigung erfordern ebenfalls eine entsprechende Genehmigung.

Der Aufsteller des objektbezogenen Brandschutzkonzeptes Baueingabe 1.0 der zertifizierte
Fachplaner & Sachverstandiger Brandschutz (ISA e.V. / HS Esslingen), Brandschutzexperte
mit eidg. Diplom /VkF, Dipl.-Ing. (FH) Architekt Thomas Andre, 76532 Baden-Baden wird im
Rahmen des § 47 Abs. 2 LBO mit der Uberwachung der Brandschutzmafinahmen (brand-
schutztechnische Objektiiberwachung) und Abnahme der fiir den Brandschutz relevan-
ten Arbeiten (z.B. brandschutzrelevanter Bauteile [Bauweisen], Flucht- und Rettungswege,
Abschottungen, Durchfithrung von Leitungen durch raumabschlieBende Wénde und Decken,
Einrichtung zur Rauchableitung, Feuer- und Rauchschutztiren u.a.m.) und nach Fertigstel-
lung der BaumaRnahme ,Innensanierung Gebéude G, H und N Berufliche Schule Kehl gem.
§§ 66 und 67 LBO beauftragt.

Sprechzeiten:

Mo.
Di.
Mi.
Do
Fr.

8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschiossen
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18,00 Uhr
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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Die erforderlichen notwendigen Abnahmetermine (in Abhéngigkeit des Baufortschritts) sind
mit dem Aufsteller des Brandschutzkonzeptes rechtzeitig zu terminieren. Sofern infolge unter-
lassener Benachrichtigungen zur Beurteilung relevante Bauteile nicht eingesehen werden
kdnnen, sind die Bauteile zu Kontrollzwecken nachtraglich zu éffnen!

Die_Uberwachungs- und Abnahmeberichte (auch Teilabnahmen) sowie die abschlieRende
Konformitatserkldrung zu den Brandschutzauflagen dieser Baugenehmigung und zum ge-
nehmigten objektbezogenen Brandschutzkonzept Baueingabe 1.0 sind der Baurechts-
behbérde zur Schlussabnahme vorzulegen.

13. Im Untergeschoss in den Achsen N-C und H-C mussen die feuerbestindigen Wande F90
weitergeflhrt bzw. verschlossen werden, um die erforderliche brandschutztechnische Bin-
nengliederung auch fur das Untergeschoss sicherzustellen (brandschutztechnische Abtren-
nung des Werkstattgebdudes ,W* und des Gebdudes ,H* zum Verbindungsbau). Entgegen
der Darstellung im Brandschutzplan ,Grundriss UG - Brandschutz | Projektnummer
2008| Plannr. BS_4_GR_U1_000 |Status V |Index b |, Eingang Bauordnung Stadt Kehl
21.10.2022, sind diese Wande feuerbestandig FO0 zu ergénzen bzw. zu verschlieRen. Sofern
zwischen den einzelnen Kriechkellern (Installationsbereichen) eine Durchgangigkeit gewahr-
leistet werden muss, kénnen feuerhemmende Brandschutzklappen T30-1 FSA, Stahlklappe
mit umlaufender Eckzarge, geprift nach DIN 4102 (EN1634-1) fur den Einbau in innere Wan-
de, verwendet werden.

Sofern Versorgungsleitungen durch die vorbenannten feuerbestindigen Wande gefthrt sind
oder geflhrt werden, sind diese fach- und sachgerecht zu schotten.

14. Im Untergeschoss Gebédude G verfiigen der ,Technikraum" sowie der ,Heizraum" geman der
Darstellung in den Bauvorlagen Gber Lichtschéchte. Aus der Darstellung im Brandschutzplan
,Grundriss UG - Brandschutz* | Projektnummer 2008 | Plannr. BS_4_GR_U1_000 | Status V
| Index b |, Eingang Bauordnung Stadt Kehl 21.10.2022, geht nicht hervor, ob wirksame Off-
nungen vorhanden sind, tiber die beide Rdume entraucht werden kénnen. Es ist nachzuwei-
sen, dass Offnungen zu den Lichtschachten vorhanden sind und diese fir die Entrauchung
der beiden Raume wirksam sind.

15. Die Offnungen (die Turen) der Putz-/Lagerrdume im Geb&ude N, die unmittelbar an den not-
wendigen Treppenraum T2 anschlieRen, missen entgegen der Darstellung (DSS dicht- und
selbstschlieBend) in den drei Brandschutzplanen, Projektnummer 2008, Eingang Bauordnung
Stadt Kehl 21.10.2022:

- Grundriss  EG - Brandschutz | Plannr. BS_4_GR_E0_000 | Status V | Index b |
- Grundriss 1. OG - Brandschutz | Plannr. BS_4_GR_E1_000 | Status V | Index b |
- Grundriss 2. OG - Brandschutz | Plannr. BS_4_GR_E2_000 | Status V | Index b |
der Mindestanforderung feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieRend T30-RS genligen.

16. Die Offnungen (die Turen) der beiden Putzraume H 0.06 und H 1.06 im Gebéaude H, die un-
mittelbar an den Treppenraum (,Treppenflur®) anschlieRen, missen entgegen der Darstellung
(DSS dicht- und selbstschlieRend) in den zwei Brandschutzplénen, Projektnummer 2008,
Eingang Bauordnung Stadt Kehl 21.10.2022:

- Grundriss  EG - Brandschutz | Plannr. BS_4_GR_E0_000 | Status V | Index b |
- Grundriss 1. OG - Brandschutz | Plannr. BS_4_GR_E1_000 | Status V | Index b |

der Mindestanforderung feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieRend T30-RS gentigen.

17. Die Offnung (die Tur) des Sammlungsraumes H 2.05 im Gebaude H, der unmittelbar an den
Treppenraum (,Treppenflur') anschlieBt, muss entgegen der Darstellung (DSS dicht- und

selbstschlieRend) im Brandschutzplan, Projektnummer 2008, Eingang Bauordnung Stadt Kehl
21.10.2022:

- Grundriss 2. OG - Brandschutz | Plannr. BS_4_GR_E2_000 | Status V | Index b |

Sprechzeiten:

Mo. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
Di. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr:
Mi. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
Do 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr


XNan
Beschreibung
zu erklären?


- Seite 8 -

der Mindestanforderung feuernemmend, rauchdicht und selbstschlieend T30-RS genlgen,
sofern es sich um einen Raum handelt, der zur Lagerung o.A. genutzt wird. Gegentiber dem
Brandschutzsachverstdndigen und der Baurechtsbehorde ist die tatsachliche Nutzung bzw.
die Sammlungsart durch den Nutzer zu benennen.

. Die Offnungen (die Turen) der Sammliungsraume G 0.11, G 1.08, G 2.07, G 3.01 im Gebaude
G, die unmittelbar an den Treppenraum (,Treppenflur’) anschlieRen, miissen entgegen der
Darstellung (DSS dicht- und selbstschlieBend) in den Brandschutzplanen, Projektnummer
2008, Eingang Bauordnung Stadt Kehl 21.10.2022:

- Grundriss  EG - Brandschutz | Plannr. BS_4_GR_E0_000 | Status V | Index b |

- Grundriss 1. OG - Brandschutz | Plannr. BS_4_GR_E1_000 | Status V | Index b
- Grundriss 2. OG - Brandschutz | Plannr. BS_4_GR_E2_000 | Status V | Index b
- Grundriss 3. OG - Brandschutz | Plannr. BS_4_GR_E3_000 | Status V | Index b

der Mindestanforderung feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieRend T30-RS geniigen,
sofern es sich um einen Raum handelt, der zur Lagerung o.A. genutzt wird. Gegeniber dem
Brandschutzsachverstandigen, der Baurechtsbehérde und dem PB Brand- und Bevélke-
rungsschutz ,SG Vorbeugender Brandschutz* ist die tatsachliche Nutzung bzw. die Samm-
lungsart durch den Nutzer zu benennen.

. Entgegen der Darstellung im Brandschutzplan Grundriss 2. OG Gebaude H, Plan Nr.
BS_4_GR_E2_000 dirfen sich der ,Druckknopfmelder Brandmeldeanlage® sowie die ,Be-
dienstelle Rauchabzug" nicht hinter der zweifliigligen Rauchschutztir, welche in Richtung des
notwendigen Flures aufschlégt, befinden.

Die ,Druckknopfmelder Brandmeldeanlage* sowie die ,Bedienstellen Rauchabzug” sind je-
weils zu den Treppenraumen (, Treppenfluren®) anzuordnen.

. Der Raumverbund Chemie-Klassenraum G 3.07 mit Lager Chemie G 3.08 wird gemaf Dar-

stellung im Brandschutzplan BS_4_GR_E3_000 gegentiber dem Treppenraum (, Treppenflur®)
und Lager Biologie G 3.08 hochfeuerhemmend (F60) abgetrennt. Des Weiteren genugen in
den beiden Offnungen G 3.07 und G 3.08 als Mindestanforderung Tiren dicht und selbst-
schlielend.
Fur diese Annahme sind in der Anlage 8 ,Angaben zu gewerblichen Anlagen” (schriftlicher
Teil der Bauvorlagen) unter Punkt 9 ,Gefahrstoffe (einschlieRlich entziindbarer Flussigkeiten),
wassergefahrdende Stoffe als SchutzmalRnahmen aufgefthrt, dass hierfir Sicherheits-
schranke aufgestellt werden. Diese erforderlichen Lagerschrénke fur Gefahrstoffe und Si-
cherheitsschréanke fur entzindbare Flissigkeiten und Druckgasflaschen sind nicht in den Pla-
nen flr das 3. Obergeschoss dargestellt.

Zur sicheren Lagerung der in Schulen vorhandenen und verwendeten Gefahrstoffe sind
grundsétzlich Lagerschrianke erforderlich, die entsprechend der Gefahrdungsbeurteilung
und auf Grundlage der im Gefahrstoffverzeichnis vorhandenen Stoffe und Mengen auszu-
wabhlen sind. Ublich sind folgende Varianten:

» Lagerschranke, die einen mindestens zehnfachen Luftwechsel pro Stunde gewdhrleisten,
far Stoffe, die Gase, Dampfe, Staube, Rauche und stérende Geriiche abgeben.

» Sicherheitsschranke fur entziindbare Flussigkeiten mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit
von 90 Minuten. Erfolgt eine Lagerung in Schranken mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit
von weniger als 90 Minuten, aber mindestens 30 Minuten, darf nur ein Schrank pro 100 m?
Nutzungseinheit/ Brand(bekampfungs)abschnitt aufgestellt werden. Sicherheitsschranke

fur entziindbare Flussigkeiten miussen mindestens mit einem zehnfachen Luftwechsel pro
Stunde abgesaugt werden.

Sprechzeiten:

8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
8.00 Uhr - 12,00 Uhr
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» Sicherheitsschranke fir Druckgasflaschen, die mindestens einen zehnfachen Luftwechsel
pro Stunde aufweisen.

» Lagerschranke fur toxische Stoffe (diebstahlisicherer Giftschrank), die eine Lagerung unter
Verschluss gewahrleisten. Wenn diese Stoffe Gase oder Dampfe abgeben kénnen oder
leicht fluchtig sind, muss der Giftschrank ebenso mit einem mindestens zehnfachen Luft-
wechsel pro Stunde entliftet werden.

» In begrindeten Ausnahmefallen dirfen entziindbare Flissigkeiten, z. B. Diethylether, Pen-
tan, Acetaldehyd, im explosionsgeschitzten Kuhlschrank bereitgehalten werden. Eine
Aufbewahrung der entziindbaren Flussigkeiten im wirksam entlifteten Sicherheitsschrank
ist aber wesentlich sicherer.

Unter einer wirksamen Entluftung versteht man den Anschluss der Schrénke an eine techni-
sche Liftung, die die Gase und Dampfe standig ins Freie leitet. Dabei ist darauf zu achten,
dass die mit Gefahrstoffen belastete Abluft unmittelbar tUber der Bodenwanne abgesaugt wird.
Die Abluft ist an ungeféhrlicher Stelle ins Freie zu leiten, bevorzugt tiber Dach.

Die maximal mégliche Lagermenge von entziindbaren Flussigkeiten in Sicherheitsschranken
wird bestimmt durch die Bauart des Schrankes und die Herstellerangaben. Dabei muss die im
Sicherheitsschrank eingebaute Bodenwanne ein Mindestauffangvolumen von 10 % aller im
Schrank gelagerten Geféle haben oder mindestens 110 % des Volumens des gréften Ein-
zelgebindes, je nachdem welches Volumen gréRer ist.

Die Turen von Sicherheitsschrénken missen selbsttatig schlieRen und geschlossen gehalten
werden. Die Frontseite der Ttiren muss mit dem erforderlichen Warn- und Verbotszeichen ge-
kennzeichnet sein.

21. Zwischen dem Chemie-Klassenraum G 3.07 (Schillerarbeitsraum) und dem Lager Chemie G
3.08 im 3. OG ist eine Sichtverbindung z.B. durch ein verglastes Seitenteil oder durch ein
rauchdichtes Einzelfenster herzustellen.

22. Der Feuerwehrzugang sowie die Feuerwehrinformationszentrale (FIZ) kénnen am bzw. im
Gebaude G an der Karlstr. verbleiben. Die Feuerwehrinformationszentrale ist um einen Klapp-
tisch (damit im Einsatzfall die Feuerwehrpldne ausgelegt werden kénnen) sowie um eine
,Feuerwehr-Einsprechstelle” (FES) zu ergdnzen. Auf eine ausreichende Beleuchtung in dem
Bereich der FIZ ist zu achten.

23. Das Feuerwehrschlusseldepot (FSD) ist um weitere Schliissel zu erganzen, die eindeutig ge-
kennzeichnet werden miissen. Die Anforderungen beziglich der Anzahl sind einvernehmlich
mit dem PB Brand- und Bevélkerungsschutz ,SG Vorbeugender Brandschutz* abzustimmen.

Anlagentechnischer Brandschutz / Gebiudetechnische Infrastruktur

24. Folgende technische Anlagen und Einrichtungen sind durch anerkannte Sachverstandige
nach § 1 Bausachverstandigenverordnung - BauSVO ( Verordnung des Ministeriums fiir Lan-
desentwicklung und Wohnen (iber anerkannte Sachverstandige fiir die Priifung technischer
Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht vom 1 5.07.1986, letzte berticksichtigte

Anderung: 21.12.2021) in der jeweils geltenden Fassung auf ihre Wirksamkeit und Betriebssi-
cherheit prifen zu lassen;

m Brandmeldeanlagen Gebéude G, H, N und Verbindungsbau
w Alarmierungs- / Evakuierungsanlagen Gebéude G, H, N und Verbindungsbau
» Rauchabzugsanlagen NRA Treppenflure Gebaude G, H, N und Verbindungsbau
m Sicherheitsbeleuchtung Gebé&ude G, H, N und Verbindungsbau
m Sicherheitsstromversorgungsanlagen Gebéude G, H, N und Verbindungsbau

Sprechzeiten:

Mo. 8.00 Uhr - 12,00 Uhr, nachmittags geschlossen:
Di. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr:
Mi. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
Do 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Unr - 18.00 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 12,00 Uhr
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25.

26.

27.

Bei den Beruflichen Schulen Kehl handelt es sich um einen ungeregelten Sonderbau nach
§ 38 LBO. Es ist daher grundsétzlich zuldssig bei baulichen Anlagen dieser Art, in Anbetracht
eines gleichwertigen oder ahnlichen Gefahrdungspotenziales u.a. gro’e Menschenansamm-
lungen (bei einer gleichzeitigen Vollbelegung aller Rdume kdnnte pro Gebé&ude anwesend
sein: im Gebédude G ca. 570 Personen, im Gebédude H ca. 260 Personen - 60 Personen im
Lehrerzimmer und Klassenrdume belegt, Gebdude N ca. 360 Personen) in analoger Weise
wie bei einer Versammlungsstatte die Bausachverstandigenverordnung (BauSVO) anzuwen-
den.

Hierbei steht vor allem im Vordergrund, dass Sachversténdige aus dem Verzeichnis aner-
kannter Sachversténdige nach § 1 BauSVO die Gewahr daflr bieten, dass sie den Aufgaben
eines Sachverstandigen gewachsen sind und sie diese unparteiisch und gewissenhaft, fur
den Gebaudeeigentiimer und fir die Nutzer des Gebaudekomplexes erfiilien.

Eine Verpflichtung zur Durchfiihrung der vorgenannten Prifungen durch einen anerkannten
Sachverstédndigen, hier nach § 1 BauSVO, ergibt sich des Weiteren auch aufgrund der be-
standskraftigen Verfligung vom 07.02.2018 zur Brandverhltungsschau vom 24.10.2017.

Zur Schlussabnahme aus bauordnungsrechtlicher gem. § 67 LBO und brandschutz-
technischer Sicht durch eine(n) Brandschutzsachverstandige(n) sind die aktuellen mangel-
freien Sachverstandigenprifberichte zu den vorgenannten technischen Anlagen und Einrich-
tungen vorzulegen.

GemalR Brandschutzkonzept Baueingabe 1.0 vom 04.10.2022 ist aufgrund der Nutzung eine
Blitzschutzanlage Blitzschutzklasse 11l nach DIN EN 62305 (VDE 0185-305) umzusetzen. Zu-
dem ist ein innerer Blitzschutz (Uberspannungsschutz/ Potenzialausgleich) erforderlich.

Die vor beschriebene Blitzschutzanlage ist von einem Sachkundigen prifen zu lassen. Sach-
kundige sind Personen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichen-
de Kenntnisse auf dem jeweiligen Fachgebiet haben und mit den einschlégigen Vorschriften
und den allgemein anerkannten Regeln der Technik vertraut sind. Zur Schlussabnahme aus
bauordnungsrechtlicher gem. § 67 LBO und brandschutztechnischer Sicht durch eine(n)
Brandschutzsachversténdige(n) ist der méngelfreie Sachkundigen Priifbericht vorzulegen.

Die WC-R&ume in allen drei Gebauden G, H und N sollen mechanisch entliftet werden. Die
Anlagen sind jeweils mit Dachventilator und geschossweisen Brandschutzeinrichtungen als
Brandschutzklappen mit Federriicklaufmotor vorgesehen.

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Luftungsanlage muss die Uberpriifung der Funktion
der Brandschutzklappe unter Berlcksichtigung der GrundmaRnahmen zur Instandhaltung
nach EN 13306 in Verbindung mit DIN 31051 mindestens in halbjéhrlichem Abstand erfolgen.
Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende Prifungen keine Funktions-
mangel, so braucht die Brandschutzklappe nur in jahrlichem Abstand Uberprift werden.
Hinweis:

Eine spétere reine Kamera-Befahrung ist nicht ausreichend, da eine Uberpriifung der Funkti-
on erforderlich ist!

Leitungen, Installationsschéchte und -kanale dirfen durch raumabschlieRende Bauteile, fur
die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgefiihrt werden, wenn ei-
ne Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen
getroffen sind. In den Treppenrdumen (Treppenflure), in dem notwendigen Treppenraum Ge-
baude N, in Ausgéngen ins Freie und in den notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur
zuldssig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang moglich ist.

Sprechzeiten:

Mo.
Di,
Mi.
Do
Fr.

8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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28.

29.

Die ausfihrenden Fachfirmen missen fur brandschutztechnisch relevante Gewerke nach
Fertigstellung, spatestens nach der Schlussabnahme, die sach- und fachgerechte Montage
(z.B. durch Errichterbestatigungen bzw. Konformitatserklarungen usw.) bestatigen. Die Er-
richterbestéatigungen /Konformitétserklarungen missen der Fachbauleitung-Brandschutz vor-
gelegt und gesammelt der Baurechtsbehérde zur Schlussabnahme zugeleitet werden. Es
muss weiterhin bestéatigt werden, dass bauartzugelassene Bauteile eingesetzt und die Verle-
ge- und Montagevorschriften der Hersteller, insbesondere die Leitungsanlagenrichtlinie
(LAR), die DIN- bzw. VDE-Vorschriften, beachtet worden sind.

Die Nachweise (z.B. Errichterbestatigungen / Konformitatserklarungen / Prufzeugnisse / bau-
aufsichtliche Zulassungen / Leistungserklarungen (LE), Abnahmeprotokolle und Méangelfrei-
gabe) missen von den ausfiihrenden Firmen der Bauleitung und dem Bauherrn zugeleitet
werden. Vor der Schlussabnahme missen die Nachweise der Fachbauleitung-Brandschutz
gesammelt vorgelegt werden. Die Nachweise missen in einer Tabelle dokumentiert werden.
Die Dokumentation ist der Baurechtsbehérde zur Schlussabnahme vorzulegen.

Organisatorischer Brandschutz

30.

31.

32.

Der Betreiber der Beruflichen Schulen Kehl hat im Einvernehmen mit der fiir den Brandschutz
zustandigen Stelle sowie in Abstimmung mit dem Ersteller des objektbezogenen Brand-
schutzkonzeptes Baueingabe 1.0 vom 04.10.2022 Innensanierung Gebaude G, H und N eine
Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil A, B und C anzufertigen. Die Brandschutzord-
nung soll insbesondere die gebdaudespezifischen Besonderheiten des Gebdudekomplexes
und die sichere Nutzbarkeit der Rettungswege im Betrieb beriicksichtigen und Festlegungen
treffen Gber:

- Die Wartungs- und Prifintervalle sowie die Dokumentation der durchgeftuhrten Prifungen
der sicherheitstechnischen Einrichtungen.

- Die Aufgaben fur das Betriebspersonal mit Schwerpunkt der Rettung der Schiler insbe-
sondere der Evakuierung von ggf. gehbehinderten und auf Rollstuhl angewiesener Leh-
rer/innen und Schiiler/innen.

- Inhalt und den zeitlichen Abstdnden von regelmaRligen Unterweisungen des Personals.

- Die regelmafige Durchfuhrung von Raumungs- und Evakuierungsiibungen zusammen mit
den Lehrern und Schilern.

- Die Dokumentation der durchgefiihrten Unterweisungen und Ubungen.

Die Brandschutzordnung ist an gut sichtbaren Stellen innerhalb des Gebaudekomplexes, vor

allem auch in den Rdumen des Betriebspersonals anzubringen.

Die objektbezogene Brandschutzordnung mit den Teilen A, B und C nach DIN 14096 fur die
Berufliche Schulen Kehl ist regelmaBig, langstens jedoch nach zwei Jahren von einem Fach-
kundigen auf Aktualitdt zu prifen und ggf. anzupassen bzw. fortzuschreiben. In der Brand-
schutzordnung sind die erforderlichen Regelungen Uber das Verhalten bei Brand und anderen
Gefahren festzulegen, insbesondere Uber die Alarmierung und die Evakuierung (Rdumungs-
konzept). Die Brandschutzordnung ist an gut sichtbaren Stellen, innerhalb des Schulkomple-
xes aufzuhangen. Auch sollte eine Ausfertigung im Lehrerzimmer, in den Verwaltungs- und
Personalrdumen gut sichtbar aufgehangt sein.

Ein wesentlicher Gesichtspunkt fir den Personenschutz im Brandfall ist die Sicherstellung
einer zeitgerechten Evakuierung der Beruflichen Schulen Kehl. Ein wichtiger Einflussfaktor
auf die Flucht oder Rettung ist das menschliche Verhalten, das im Falle eines Brandes nicht
standardmafig eingeschétzt werden kann. Im Rahmen eines Evakuierungskonzeptes, das
mit der Feuerwehr abzustimmen ist, ist das Szenario ,Flucht und Raumung” in allen Phasen
konkret durchzuspielen und schriftlich zu fixieren. Auf Grundlage dieses Konzeptes kénnen
entsprechende ,Evakuierungsiibungen” durchgefiihrt werden, die dann ggf. differenziertere

Sprechzeiten:

Mo.
Di.
Mi.
Do
Fr.

8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen,;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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Ablaufe erméglichen. Anhand dieser Ubungen kann das Konzept angepasst und perfekt auf
die Bedurfnisse und Eigenart der ,Beruflichen Schulen Kehi* angewendet werden. Die Ret-
tungsdienste, die Feuerwehr, die Schulleitung und nicht zuletzt der Betreiber beziehen hier-
durch wichtige Erkenntnisse und praktische Erfahrungen aus derartigen Ubungen.

33. Die Schulleitung, das Lehrpersonal, alle Mitarbeiter/innen (auch die nur zeitweise in den Be-
ruflichen Schulen Kehl arbeiten wie z.B. Referendare/innen, Praktikanten/innen, Studen-
ten/innen) sind in die geforderte hausbezogene Brandschutzordnung bzw. in die Betriebsan-
weisungen sowie Uber das Verhalten im Brand- und Panikfall bei Beginn des Arbeitsverhalt-
nisses und danach mindestens einmal jahrlich zu belehren bzw. zu unterweisen. Die Beleh-
rung einschliellich der Rdumungsibung sollte jeweils nach langeren Schulferien, mindestens
jedoch zu Beginn des Schuljahres durchgeflhrt werden.

Die erforderlichen Niederschriften sind vor Wiederinbetriebnahme der Gebadude G, H und N
nach der Innensanierung der Baurechtsbehérde unaufgefordert vorzulegen.

Feuerwehrplan

34. Laut dem PB Brand- und Bevélkerungsschutz ,SG Vorbeugender Brandschutz® muss der
Feuerwehreinsatzplan nach DIN 14095 zum jetzigen Zeitpunkt auf Aktualitat geprift werden,
ob z.B. die Ansprechpartner, das Telefonverzeichnis, die Grundrisse bzw. die dargestellten
Nutzungen noch aktuell sind. Da die Innensanierung der Gebaude G, H, N und des Verbin-
dungsbaus jeweils zeitversetzt tber zwei Jahre erfolgen soll, ist der Feuerwehreinsatzplan
regelméfig fortzuschreiben. Spatestens mit Abschluss der Gesamt-Innensanierung sind neue
Feuerwehrpldne anzufertigen.

Hinweise zum Feuerwehrplan:

Der Feuerwehrplan ist danach mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundigen Person zu
Uberprifen. Bei eventuellen Anderungen in der Beruflichen Schule Kehl sind die Feuerwehr-
plane entsprechend zu Uberarbeiten. In den allgemeinen Objektinformationen des Feuer-
wehrplanes ist nach jeder Uberprufung der jeweilige Revisionsstand zu aktualisieren (auch
falls keine Anderungen erforderlich sind) und gemaR dem aufgefuhrten Verteiler zum Aus-
tausch weiterzuleiten.

Der Planersteller ist fir die Ausfuhrung und den Inhalt der Pléne verantwortlich. Die Feuer-
wehr setzt voraus, dass der Planersteller zum Zeitpunkt der Erstellung die Plane vor Ort auf
wirklichkeitsgetreue Darstellung Uberprift hat, bevor diese der Feuerwehr zur Freigabe vorge-
legt werden. Von der Feuerwehr werden die Plane auf Plausibilitat und Vollstandigkeit ent-
sprechend der vorliegenden objektbezogenen Kenntnisse kontrolliert.

Barrierefreies Bauen

Im Zuge der Innensanierung Gebdude G, H, N werden laut Darstellung in den Bauvorlagen
einzelne Fachrdume sowie der Verwaltungstrakt innerhalb des Bestandes so umgelegt, dass der
erforderlichen Barrierefreiheit in einem verhéltnisméBigen Mal Sorge getragen wird. Die barriere-
freie Erreichbarkeit der unterschiedlichen Klassenzimmern und Fachrdume sowie der Verwaltung
wird nach der Innensanierung insofern erreicht, dass fiir alle erforderlichen Bereiche entweder die
ebenerdige Erreichbarkeit gegeben ist, oder sofern erforderlich einzelne Bereiche im Gebiude G
lber den 2014 nachgeriisteten auenliegenden Aufzug erreichbar sind.

Mit dem Aufzug an Gebdude G kénnen 76 % der Nettogeschossfldche (NGF) der Beruflichen
Scl?ulen barrierefrei erschlossen werden (Gebédude G komplett, die Gebéude H, N, W nur erdge-
schossig).

Es ist somit sichergestellt, dass Klassenrdume, Fachrdume, EDV-R4ume, die Verwaltung, das
Lehrerzimmer sowie Toilettenrédume barrierefrei erreichbar sind.

Ein zusétzlicher Aufzug am Gebdude H kénnte noch 13 % der Flachen erschiieen, ein weiterer
Aufzug am Gebédude N kénnte noch 11 % der Fldchen erschlieBen. Auf eine Nachriistung der
Geb&ude H, N mit einem Aufzug kann demzufolge (fehlender Bedarf) und aufgrund des unver-

Sprechzeiten:

Mo. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen:
Di, 8.00 Uhr - 12,00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
Mi. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
Do 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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héltnisméBigen Mehraufwandes zur Gewdéhrleistung einer 100 % barrierefreien ErschlieBung der
Nettogeschossflache (NGF) der Beruflichen Schule verzichtet werden.

Die bestehende barrierefreie Zugénglichkeit des Gebédudes G (ber den aullenliegenden Aufzug
(Durchlader) bleibt bestehen. Es ist jedoch erforderlich, dass entgegen der Darstel/_ung in den
Bauvorlagen der neu ausgebildete Haupteingang von der Karlstralle aus barrierefrei hergestellt
wird. Dies umso mehr, da gemél3 der Bauvorlagen im &ffentlichen Bereich, vor dem neuen Ver-
waltungsbereich, zusétzlich neue Sanitdarbereiche mit einem zusétzlichen barrierefreien WC er-
richtet werden.

35.

36.

37.

Im Zuge der Innensanierung Gebdude G, H, N und Verbindungsbau der Beruflichen Schulen
Kehl sind das Geb&ude G, das Erdgeschoss der Gebaude H und N sowie der erdgeschossige
Verbindungsbau gemaR § 39 Abs. 2 Nr. 11 LBO (Bildungs- und Ausbildungsstatte - Schule)
so herzustellen, dass sie von Menschen mit Behinderung (Schiiler und Lehrer) zweckentspre-
chend ohne fremde Hilfe genutzt werden kénnen (barrierefreie Anlage).

Bei Anlagen geméaR § 39 Abs. 2 Nr. 2 LBO kénnen im Einzelfall Ausnahmen zugelassen wer-
den, soweit die Anforderungen nur mit einem unverhaltnismaRigen Mehraufwand erfullt wer-
den kdnnen. Bei Schulen diirfen Ausnahmen, bei einem unverhaltnisméaRigen Mehraufwand,
nur bei Nutzungsénderungen und baulichen Anderungen zugelassen werden.

Dies betrifft hier, die Anordnung der Klassenzimmertiren der Gebaude G und H, die bauzeit-
lich so gewahlt wurden, dass die Turblatter nicht in voller Breite in die ,Treppenflure” schia-
gen. HierfUr wurden konstruktive 70 cm tiefe Pfeiler und Mauerwerksleibungen genutzt, bei
denen die Kiassenzimmertliren mit einer Tiefe von ca. 60 cm in der Leibung gesetzt sind.
Turen durfen jedoch nicht tiefer als 26 cm in der Leibung sitzen, damit die Erreichbarkeit von
Drlcker oder Griff vom Rollstuhl aus nicht beeintrachtigt ist.

Die bauzeitliche Einbausituation dieser Klassenzimmertiiren kann belassen werden, sofern
die vorhandenen Tlren im Zuge der Innensanierung nicht ausgetauscht werden. In den Bau-
vorlagen sind die Tlren jedoch als neue Bauteile ,rot* gekennzeichnet. Die neuen Tiren sind
dann so einzubauen, dass sie nicht tiefer sitzen als 26 cm, damit die Erreichbarkeit von Drii-
cker oder Griff vom Rollstuhl aus zukinftig nicht beeintrachtigt ist.

Der neu geschaffene zentrale Haupteingang (Gebaude H) fir die Beruflichen Schulen Kehl ist
S0 zu gestalten und auszufthren, dass er leicht auffindbar und barrierefrei (stufen- und
schwellenlos) erreichbar ist. Ein unterer Tiranschlag und -schwelle ist nicht zuléssig. Ist er
technisch unabdingbar, darf er nicht héher als 2 ¢cm sein. Der Eingang muss eine nutzbare
Durchgangsbreite von mindestens = 1,20 m haben (u.a.m.). Zur barrierefreien zentralen Er-
reichbarkeit der Beruflichen Schulen Kehl muss des Weiteren sichergestellt werden, dass:

- Erschlieflungsflache unmittelbar am Eingang nicht stérker als 3 % geneigt sind, andernfalls
ist eine Rampenanlage vorzusehen; bei einer L&ange der ErschiieRungsflache bis zu 10 m ist
auch eine Langsneigung bis zu 4 % méglich;

- Vor Gebéudeeingéngen eine Bewegungsflache je nach Art der Tur vorgesehen ist;

- Die Bewegungsflache vor Eingangstiiren eben ist und héchstens die fur die Entwésserung
notwendige Neigung aufweist.

Eine Rampenanlage ist ggf. erforderlich, wenn die Erschlieungs- oder Verkehrsflache unmit-
telbar vor dem neu geschaffenen zentralen Haupteingang (Gebaude H) mehr als 3 % geneigt
ist (bei einer Lange der ErschlieBungsflache bis zu 10 m ist eine Langsneigung bis 4 % mag-
lich). Die Neigung von Rampenlaufen darf max. 6% und die Lénge der einzelnen Rampenlau-
fe darf hochstens 6 m betragen. Bei langeren Rampen und bei Richtungsénderungen sind
Zwischenpodeste mit einer nutzbaren Lange von mindestens 1,50 m erforderlich. Die nutzba-

re Rampenbreite muss mindestens 1,20 m sein. An Rampenlaufen und Podesten sind beid-
seitig 10 cm hohe Radabweiser anzubringen.

Sprechzeiten:

Mo.
Di.
Mi.
Do
Fr.

8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Unr - 18.00 Uhr
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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38.

39.

40.

41.

42.

An Rampe und Zwischenpodest sind beidseitig Handl&dufe mit 3 cm bis 4,5 cm Durchmesser
in 85 cm - 90 cm Hohe anzubringen.

Am Anfang und am Ende von Rampen sind mind. 1,50 m breite und 1,50 m tiefe Bewegungs-
flachen anzuordnen. In der Verlangerung einer Rampe darf keine abwartsfuhrende Treppe
angeordnet werden.

Das Offnen und SchlieRen von Tiiren muss auch mit geringem Kraftaufwand moglich sein.
Das wird erreicht mit Bedienkraften und -momenten der Klasse 3 nach DIN EN 12217-z.B. 25
N zum Offnen des Tlrblatts bei Drehtliren und Schiebetlren. Andernfalls sind automatische
Tursysteme erforderlich (siehe auch DIN 18650-1 und DIN 18650-2). Geb&udeeingangstiren
sollten vorzugsweise automatisch zu 6ffnen und zu schlieRen sein. Sind TurschlieRer erfor-
derlich, mussen diese so eingestellt werden, dass das Offnungsmoment der GréRe 3 nach
DIN EN 1154 nicht GOberschritten wird. Es sind TuUrschlieer mit stufenlos einstellbarer
Schliel3kraft zu verwenden, damit Menschen mit motorischen Stérungen ggfs. durch Schlief3-
verzégerung genug Zeit haben, um die Turen sicher zu passieren. Die MaRe der Tabelle 1
(far Drucker, Griffe, Taster, Beschilderungen, nutzbare Durchgangsbreite (90 cm) und -héhe
(205 cm) von Turen sowie Leibungstiefe) sind zu beachten. Das Achsmal von Greif- und Be-
dienhéhen liegt grundsatzlich bei 85 cm Uber Oberkante FertigfuRboden. In éffentlich zugang-
lichen Gebauden und im Wohnungsbau ist abweichend von Ziffer 4.5.2 das AchsmaR von bis
zu 110 cm zulassig. Driickergarnituren sind greifglnstig auszubilden, z.B. durch bogen- oder
u-formige Griffe; senkrechte Bligel bei Schiebetliren. Ungeeignet sind Drehgriffe wie z.B.
Kn&ufe oder eingelassene Griffe. Die Bewegungsflache zwischen Turgriffen und seitlichen
Begrenzungen muss mind. 50 cm betragen (Ziff. 4.3.3.4).

Bei Feuer- und Rauchschutztiiren, bei denen héhere Offnungsmomente als die der GroRe 3
auftreten, sollten Feststellanlagen (z. B. Haftmagnete) oder FreilauftiirschlieBer oder automa-
tische Turen zum Einsatz kommen (u.a.m.). Fir Feuerschutzabschlisse gilt die Anforderung
~=automatisches SchliefRen” nur, soweit dadurch die Feuerschutzfunktion der Tirren nicht be-
eintrachtigt wird.

Um die erforderliche Bewegungsflache vor der Tur des Behinderten-WC im WC-Bereich Be-
sucher EG sicherzustellen, ist es erforderlich, dass die dicht- und selbstschlieRende Tur DSS
sich in Richtung Windfang Haupteingang Gebéude H éffnet.

Die dicht- und selbstschlieRende Tur DSS zwischen dem Sanitérbereich (vor dem neuen
Verwaltungsbereich) und dem Windfang Haupteingang ist mit einem TlrschlieRer mit stufen-
los einstellbarer SchlieRkraft auszustatten, damit Menschen mit motorischen Stérungen ggfs.

durch SchlieRverzégerung genug Zeit haben, um die Tiren sicher zu passieren um in das
Behinderten-WC zu gelangen.

Glaswénde oder grof¥flachig verglaste Wande an Verkehrsflachen miissen deutlich erkenn-
bar sein, z.B. durch visuell stark kontrastierende Sicherheitsmarkierungen, es sei denn die
Erkennbarkeit dieser Wande ist auf andere Weise sichergestellt.

Ganzglastiiren und groRflachig verglaste Tlren miissen sicher erkennbar sein durch Sicher-
heitsmarkierungen, die

- Uber die gesamte Glasbreite reichen:

- visuell stark kontrastierend sind;

- Jjeweils helle und dunkle Anteile (Wechselkontrast) enthalten, um wechselnde Lichtverhalt-
nisse im Hintergrund zu beriicksichtigen:

- in einer Hohe von 40 cm bis 70 cm und von 120 cm bis 160 cm Uber OFF angeordnet wer-
den.

Sprechzeiten:

Mo.
Di.
Mi.
Do
Fr.

8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
8.00 Uhr - 12,00 Uhr
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43.

44,

Bedienelemente und Kommunikationsanlagen die zur zweckentsprechenden Nutzung des
Gebdude G, des Erdgeschoss der Gebaude H und N sowie des erdgeschossige Verbin-
dungsbaus erforderlich sind, mUssen barrierefrei erkennbar, erreichbar und nutzbar sein. Be-
dien- und Ausstattungselemente und Bauteile miissen so gestaltet sein, dass scharfe Kanten
vermieden werden, z.B. durch Abrundungen oder Kantenschutz.

Der erforderliche barrierefreie Sanitdrraum im Erdgeschoss Gebaude H neben den neuen
zentralen Haupteingang ist wie folgt auszustatten:

mit wenig Kraft in selbst gewahliten Etappen hochkiappbare Stltzklappgriffe

mit Arm oder Hand ohne Veranderung der Sitzposition auslésbare Spllung und
Toilettenpapierhalter erreichbar ohne Veranderung der Sitzposition

Ruckenstitze 55 cm hinter der WC-Vorderkante

ausreichend unterfahrbarer Waschtisch (nach Bild 13 der DIN 18040-1),
Papierhandtuch- u. Abfallbehalter bzw. Handtrockner im Bereich des Waschtisches
Einhand-Seifenspender im Bereich des Waschtisches

mind. 100 cm hoher Spiegel iber Waschtisch (Einsicht sitzend o. stehend)
Einhebel- oder beriihrungslose Armatur (Bedienung max. 40 cm hinter Vorderkante des
Waschtisches; wenn berthrungslos dann mit Temperaturbegrenzung auf 45° C)
WC-Becken, Hohe incl. Sitz: 46- 48 cm Uber FertigfuRboden

Tare, lichte Breite 90 cm, nach auflen aufschlagend, von auen entriegelbar
allgemeine Beleuchtung

Notruf, ausidsbar in Sitzposition auf dem WC-Sitz und auf dem Boden liegend

VVVY VVVVVVVVY

Ferner sind dringend empfohlen:

Kleiderhaken, wenn vorhanden, dann in mindestens 2 Hohen (sitzend/stehend)
hygienische Abfallentsorgung, z.B. dicht- und selbstschlieBend, Einhandbedienung
Tardriackerldsung, méglichst mit Verriegelung durch Hebel

Querstange zum Zuziehen der Tire

Beleuchtung mit Bewegungsmelder

mechanische Liftung auch bei ggfs. vorh. Fenster

Ablageflache 15 x 30 cm oder groRer

Bodeneinlauf

Wasserventil mit Schlauch zur Entleerung von Exkrementbeuteln

VVVVVVVYVYY

Auflagen Gesundheitsamt Umwelt- u. Infektionshygiene im Landratsamt Ortenaukreis

45,

46.

47.

48.

49.

Gemal § 36 IfSG (Infektionsschutzgesetz) mussen alle firr die Einrichtung relevanten, inner-

betrieblichen Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in Form eines Hygieneplanes festgelegt
werden.

Beschéftigte, der Kontakt mit bestimmtem Lebensmittel haben, missen nach §§ 42, 43 IfSG
belehrt werden.

Innenliegende Rdume mussen gut be- und entliftbar sowie beleuchtet sein.

An allen Handwaschmaéglichkeiten missen Seifenspender und hygienisch einwandfreie Han-
detrocknungsméglichkeiten vorhanden sein.

Als Desinfektionsmittel sind nur Mittel zu verwenden, deren Wirksamkeit belegt ist z.B. Lis-
tung in der Desinfektionsmittelliste des VAH (Verbund fur angewandte Hygiene)

Sprechzeiten:

Mo.
Di.
Mi.
Do
Fr.

8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen:
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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50. Die FuRbdden missen feucht zu reinigen, zu desinfizieren und flissigkeitsdicht sein. Sie
mussen bestdndig gegen die verwendeten Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel sein.

51. Zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken durch Legionellenwachstum ist das Warmwassersys-
tem nach den Regeln der Technik zu installieren, zu betreiben und zu kontrollieren. (Hinweise
hierzu gibt das DVGW Arbeitsblatt W 551). Im Ortenaukreis ist das Amt fir Wasserwirtschaft
und Bodenschutz beim Landratsamt fur die Trinkwasseriberwachung zustandig.

52. In Einrichtungen mit Rollstuhlnutzern missen geeignete Sanitaranlagen vorhanden sein.

53, Das Gesundheitsamt empfiehit Putz-/Lagerungs-/Entsorgungsrdume mit Ausgussbecken fur
die Reinigungskrafte vorzuhalten.

Hinweise Gesundheitsamt Umwelt- u. Infektionshygiene im Landratsamt Ortenaukreis

54, Die Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure VDI 6000 Blatt 6 ,Ausstattung von und mit
Sanitarraumen- Kindergarten, Kindertagesstatten, Schulen" ist insbesondere bezlglich der
Anzahl und Ausfilhrung der Toiletten und Handwaschplétze zu beachten.

Hinweise Amt fiir Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz u. Abfallrecht im Landratsamt Or-
tenaukreis

Um nachtréglich erforderliche - gegebenenfalls erhebliche - Investitionen zur Umsetzung erforder-
licher ArbeitsschutzmalBnahmen zu vermeiden, wird dringend empfohlen, bei der Innensanierung
der Beruflichen Schule folgende MaBnahmen zum Arbeitsschutz umzusetzen:

55. Die Fluchtwege mit den dazugehorigen Turen mussen gekennzeichnet sein. Diese Tlren
missen sich von innen ohne Hilfsmittel jederzeit leicht 6ffnen lassen, solange Personen im
Gefahrfall auf die Nutzung angewiesen sind.

56. Turen in Notausgangen mussen in Fluchtrichtung aufschlagen.

57. Auf die Arbeitsstattenverordnung Anhang 2.2, 2.3, und die Technische Regel Arbeitsstéatten
ASR A2.2 ,MaRnahmen gegen Brande“ sowie ASR A2.3 ,Fluchtwege und Notausgénge,
Flucht- und Rettungsplan® wird hingewiesen.

58. Die Regelwerke und Vorschriften fur den Arbeits- und Immissionsschutz kénnen kostenlos auf
der Seite der Gewerbeaufsicht Baden-Wurttemberg (Link: hitp://www.gewerbeaufsicht.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/15999/9 heruntergeladen werden.

lll. HINWEISE ZUR BAUGENEHMIGUNG

Ergéanzende Hinweise zu Brandschotts:

59. Fur bestehende Wand- und Deckendurchbriiche innerhalb des Gebaudekomplexes Berufliche
Schulen Kehl Gebaude G, H, N und Verbindungsbau sowie zum Ubergang Gebaude W kann
Bestandsschutz nicht geltend gemacht werden. Vorhandene Decken- und Wandéffnungen
(z. B. durch nachtréglich eingebaute bzw. zuriickgebaute Rohr- und/oder Elektroleitungen der
gebé&udetechnischen Infrastruktur usw.) sind sach- und fachgerecht abzuschotten.

Sprechzeiten:

Mo. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschiossen;
Di. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
Mi. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschiossen
Do 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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60.

61.

62.

63.

Vorhandene Installationséffnungen missen in der geforderten Brandschutzqualitét der Wande
und Decken sach- und fachgerecht abgeschottet werden und von den Errichterfirmen mlssen
hierzu Errichterbestétigungen vorhanden sein. Diese missen der Fachbauleitung-
Brandschutz sowie der Baurechtsbehérde zur brandschutztechnischen - und bauordnungs-
rechtlichen Schlussabnahme vorgelegt werden.

Brandschotts milssen von der Montagefirma / dem Verarbeiter mit einem Hinweiszeichen
dauerhaft gekennzeichnet werden. Die Hinweiszeichen missen neben den Brandschotts be-
festigt werden. Auf den Hinweiszeichen miissen folgende Angaben enthalten sein:

- Name des Herstellers/Verarbeiter

- Art der Brandschotts/Fabrikat

- Zulassungsnummer des abP/abZ

- Montagedatum

Werden Brandschotts durch Nachinstallationen bzw. Nachbelegungen zerstért, missen die
beschadigten Brandschotts erneuert werden. Die ausfihrenden Firmen missen bei Nachbe-

legungen das gleiche Schottsystem verwenden, damit die bauaufsichtliche Zulassung nicht
verwirkt wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass Kunststoffrohre, die durch feuerhemmende, hochfeuer-
hemmende bzw. feuerbesténdige Wande und Decken fiihren, mit Brandschutzmanschetten
gem. bauaufsichtlicher Zulassung/Prifzeugnis bzw. nach Herstellerangaben auszustatten
sind.
a. In der Wand mussen beidseitig Brandschutzmanschetten der jeweiligen Feuerwider-
standsdauer eingebaut werden.
b. In den Decken mussen in der Deckenunterseite Brandschutzmanschetten der jeweiligen
Feuerwiderstandsdauer eingebaut werden.

Hinweis zur bestehenden Aufzugsaniage:

64.

65.

Von Seiten des PB Brand- und Bevdlkerungsschutz ,SG Vorbeugender Brandschutz" wird
empfohlen die Aufzugsanlage mit einer statischen Brandfallsteuerung auszustatten.

Die Aufzugsanlage, die am Gebadude G aullen angebaut ist, gehort im Sinne des § 2 Nr. 30
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) zu den Uberwachungspflichtigen Anlagen. Die Prifgrund-
lagen fUr Oberwachungsbedurftige Anlagen sind in der Betriebssicherheitsverordnung (Be-
trSichV) geregelt. Die Prifungen sind mit dem Ziel durchzufiihren, den sicheren Betrieb der
Aufzugsanlage mindestens bis zur nachsten Prifung zu gewahrleisten. Zur Prifung gehoéren
auch alle aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen, die fur die sichere Benutzung der Auf-
zugsanlage erforderlich sind.

Die Aufzugsanlage ist regelmaRig wiederkehrend und nach prifpflichtigen Anderungen von
einer zugelassenen Uberwachungsstelle (ZUS) zu prifen (Hauptprifung). Die Fristen fur die
wiederkehrenden Prifungen sind vom Arbeitgeber unter Berticksichtigung der erforderlichen

Instandhaltungsmafnahmen festzulegen. Die Priffrist darf zwei Jahre nicht Gberschreiten. In

der Mitte zwischen zwei Hauptprifungen ist eine Zwischenprifung durch eine zugelassene
Uberwachungsstelle (ZUS) durchzuftihren.

Sprechzeiten:

Mo.
Di.
Mi.
Do
Fr.

8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen

8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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Hinweise allgemein

66. Den baulichen Ursprung hat der heutige Gebaudekomplex in den Gebauden ,G* und ,H" und
einer eingeschossigen Werkstatt mit einem Sheddach, die durch einen eingeschossigep
Flachdach-Gebauderiegel, welcher auch als Pausenhalle diente, baulich und funktional mitei-
nander verbunden waren. Dieses Ensemble wurde mit Baubescheid vom 02.02.1964 als
,Neubau Gewerbeschule mit landwirtschaftlichen Berufsschulen* genehmigt.

Die ersten Erweiterungen an der Nord- und Sidseite des Werksattgebaudes ,W*, verbunden

mit der Erweiterung der dazugehoérigen Nebenrdume, wurde mit Baubescheid vom

12.06.1974 genehmigt. Die zweite Erweiterung des Werkstattgebaudes ,W", auf der ganzen

Lange gegen Westen, wurde mit Baubescheid vom 28.07.1980 genehmigt.

Die Erweiterung des allgemeinen Unterrichtsbereiches der ,Gewerblichen und Hauswirt-

schaftlichen Schulen® durch Neubau des Gebaudes ,N“ wurde mit Baubescheid vom

28.08.1981 genehmigt. Mit Baubescheid vom 25.05.2005 wurde der Anbau eines Service-

Raumes (multifunktionaler Schulungsraum) an den Gebéauderiegel ,N" (Berufsfeld Nahrung)
enehmigt.

%ie aktuell ,letzte" Erweiterung des Werkstattgebsudes um eine weitere Werkstatt wurde mit
Baubescheid vom 24.10.2011 genehmigt.

Der Anbau des behindertengerechten Aufzuges sowie der Einbau neuer Fluchttiiren im Ge-

baude ,G" wurden mit Baubescheid vom 13.02.2014 genehmigt.

Die vier Gebaude ,G", ,H*, ,N* und ,W" sind durch den eingeschossigen Flachdachgebaude-
riegel baulich und funktional miteinander verbunden. In einem Teil dieses ,Verbindungsrie-
gels” befindet sich ein ,Café/Bistro". Der Umbau des bauzeitlichen Ausgaberaumes bzw. der
Einbau ,Café/Bistro“ mit Auslage- und Verkaufstheke, verbunden mit dem Einbau von Brand-
schutztlren wurde mit Baubescheid vom 13.02.2014 genehmigt.

Die beiden Gebé&uderiegel ,G" und ,H" verflgen zwar jeweils Uber zwei notwendige Treppen,
die in verschiedenen Rauchabschnitten, aber nicht in Treppenrdumen gemaR § 11 LBOAVO
zu § 28 Abs. 2 LBO liegen (eine Abschnittstrennung wurde zu einem spéteren Zeitraum durch
eine Rauchschutztiir im Bereich der jeweiligen Kernzone vollzogen). Das Gebaude ,N* verfugt
ebenfalls Uber zwei notwendige Treppen, davon liegt eine in einem durchgehenden Treppen-
raum (notwendiger Treppenraum), die andere, wie fur die Geb&ude ,G* und ,H" beschrieben,
in einem ,Treppenflur”,

Durch die entwurfsbedingte, bauzeitliche Anordnung der notwendigen Treppen in , Treppenflu-
ren” sind durchgéngige Luftraume vom EG bis zum 3. bzw. 4. OG in den Gebdauderiegeln ,G",
,H* und “N* vorhanden. Dies fiihrt dazu, dass der erste und der zweite Rettungsweg jeweils
an demselben Luftraum entlanggefilhrt werden. Im Falle der Verrauchung des jeweiligen

Treppenraumes muss daher zunachst ein Teil des Fluchtweges durch diesen Bereich zuriick-
gelegt werden.

Die Wande zwischen Klassenrdumen und , Treppenflur* haben, vor der Innensanierung, bau-
zeitlich -teilweise dffenbare- Oberlichtbénder ohne Brandschutzqualitat, die nachtraglich nicht
offenbar ausgebildet worden sind, zudem schlieRen diese nicht an die Rohdecke an.

Aufgrund der vorbeschriebenen Situation (Anordnung der notwendigen Treppen in , Treppen-
raumfluren” und das Nichtvorhandensein qualifizierter Wénde) wurde im Zuge der Brandver-
httungsschau 2005 verfiigt, dass eine vollflachige Brandmeldeanlage BMA mit Aufschaltung
zur Feuerwehr zu installieren ist. Sie dient u.a. als Kompensation der Lage von Klassenrau-
men an den , Treppenfluren” (anstelle der hier fehlenden Treppenrédume)

Im ZL_lge der Innensanierung Gebéude G, H, N und Verbindungsbau werden, gemanR Darstel-
lung in den Bauvorlagen, weitere bzw. erganzende MaRnahmen ergriffen, um den vorbeu-

genden Brandschutz in den drei Gebauden G, H und N sowie im erdgeschossigen Verbin-
dungsbau zu verbessern u.a.;

Sprechzeiten:

Mo. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschiossen:
Di. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
Mi. 8.00 Uhr - 12,00 Uhr, nachmittags geschlossen
Do 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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m Als eine der Verbesserungen gegeniiber der Bestandssituation werden jeweils im Bereich
der Kernzonen (Nassrdume) zusétzliche Rauchschutztiren eingebaut (statt bisher einer
Zuklinftig zwei Rauchschutztiiren). Dadurch entsteht gemdl3 Darstellung in den Brand-
schutzpldnen zwischen den beiden Treppenrdumen (, Treppenflure®) ein notwendiger Flur.
Hierdurch verkiirzt sich der Fluchtweg, der in einer Richtung (ber den notwendigen Trep-
penraum fihrt, gegeniiber der bisherigen Situation.

Eine vollstédndige bauliche Abtrennung der notwendigen Treppenrdume ist aufgrund der
einldufigen Treppen und der vorhandenen Umléufe je Geschoss allerdings nicht méglich.

m Riickbau bauzeitlicher brennbarer Deckenpanelle in den Treppenfluren.

m SchlieBen und Ergénzen von Wénden, die Anforderungen an den Feuerwiderstand haben,
bisher im Bestand jedoch ohne oder mit geringem Feuerwiderstand ausgefiihrt sind
(Ruckbau Oberlichter in den Wénden der Treppenflure sowie der notwendigen Flure).

m Abtrennung ,Café/Bistro* im Erdgeschoss mit Feuerwiderstand gegeniiber den angren-
zenden Gebé&udeteilen sowie Abtrennung des Werkstattbereichs gegeniiber dem angren-
zenden Eingangsbereich.

Die vorgeschlagene Lésung, zur weiteren bzw. ergénzenden Verbesserung des vorbeugen-
den Brandschutzes, durch den zertifizierten Fachplaner & Sachverstandiger Brandschutz (ISA
e.V. / HS Esslingen), Brandschutzexperte mit eidg. Diplom /VKF, Dipl.-ing. (FH) Architekt
Thomas Andre, 76532 Baden-Baden wird daher unter Beriicksichtigung der Bestandssituation
bzw. im Zusammenhang mit der vorhandenen Friherkennung und Alarmierung, welche in ei-
nem Standardkonzept gem. Muster-Schulbaurichtlinie (MschulbauR) nicht zwingend vorhan-
den ist, aus bauordnungsrechtlicher Sicht als vertretbar und verhaltnisméaRig angesehen.

67. Der Gesamtkomplex der Beruflichen Schulen Kehl wird aufgrund des Vorhandenseins von
Nutzungseinheiten > 400 m? nach § 2 Abs. 4 LBO als Gesamtgeb&ude in die Gebsudeklasse
5(GKL. 5) eingestuft. (Grundflidchen von Nutzungseinheiten im Sinne der Landesbauordnung
LBO sind die Brutto-Grundfldchen).

68. Der Gesamtkomplex der Beruflichen Schulen Kehl ist gemaR § 38 Abs. 2 Nr. 5 LBO (Schu-
len, Hochschulen und &hnliche Einrichtungen) als ungeregelter Sonderbau einzustufen (An-
lagen und Réume besonderer Art oder Nutzung).

An Sonderbauten kénnen zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach § 38 Abs.
1 LBO besondere Anforderungen im Einzelfall gestellt werden; Erleichterungen kénnen zuge-
lassen werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder

Nutzung baulicher Anlagen oder Raume oder wegen besonderer Anforderungen nicht bedarf.

69. GemaR der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fiir Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
Uber die Brandverhitungsschau (VwV-Brandverhiitungsschau) Fassung vom: 16.12.2020,
Punkt 2.5 (Schulen, Hochschulen und Einrichtungen mit &hnlichem Nutzeraufkommen, aus-
genommen in Einrichtungen, deren Rohfu3bodenoberkante des héchstgelegenen Geschos-
ses, in dem ein Aufenthaltsraum mdéglich ist, nicht mehr als 7 m tiber der Geldndeoberfiéche
im Mittel liegt) gehort der Gebaudekomplex Berufliche Schulen Kehl zu den baulichen Anla-
gen die der Brandverhttungsschau unterliegen.

Sprechzeiten:

Mo. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
Di. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
Mi. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
Do 8.00 Uhr - 12.00 Unhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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70.

71.

- 72

73.

74.

75.

76.

Aus Sicht der Baurechtsbehdérde Stadt Kehl wird die Fihrung einer ,Brandschutzakte® fir den
Gebadudekomplex Berufliche Schulen Kehl empfohlen, in der sind alle Baumallinahmen und -
produkte nachweispflichtig zu dokumentieren. Diese ist sinnvoll bzw. hilfreich fir die Prifung
durch Behérden, bei Bauabnahmen und fir spatere Uberprifungen, wenn bei kinftigen Bau-
malnahmen, Umbauarbeiten und Nutzungsdnderungen brandschutztechnisch relevante Re-
paratur- oder Anderungsarbeiten durchgefuhrt werden. Es dirfen nur zugelassene und zertifi-
zierte Materialien zum Einsatz kommen. Diese in der Brandschutzakte vorgenommenen Ein-
tragungen sind Grundlage flr spatere Bestimmungen des Risikopotentials, die Akte dient
gleichzeitig als Handakte bei ggf. durchzufiihrenden brandschutztechnischen Begehungen.

Es wird von Seiten der Baurechtshehérde Stadt Kehl ausdriicklich empfohlen mit dem Aufstel-
ler des objektbezogenen Brandschutzkonzeptes Baueingabe 1.0 dem zertifizierten Fachpla-
ner & Sachverstandiger Brandschutz (ISA e.V. / HS Esslingen), Brandschutzexperte mit eidg.
Diplom /VKF, Dipl.-Ing. (FH) Architekt Thomas Andre, 76532 Baden-Baden friihzeitig, spates-
tens bei der Ausfihrungsplanung zur ,Innensanierung Gebéude G, H, N und Verbindungsbau
Berufliche Schulen Kehl* Kontakt aufzunehmen, damit eine mangelfreie Sachverstandigenab-
nahme aus brandschutztechnischer Sicht moglich ist.

Es wird von Seiten der Baurechtsbehdrde Stadt Kehl ausdriicklich empfohlen, die Anlage-
und Funktionsbeschreibungen der sicherheitstechnischen Einrichtungen, die erneuert werden,
mit den dazugehdrigen Ausfiihrungsplanen vor Ausflihrungsbeginn durch einen technischen
Sachversténdigen prifen zu lassen. Es wird als sinnvoll erachtet, die Prifung der Unterlagen
von dem Sachverstandigen vornehmen zu lassen, der die Sachverstandigenabnahmen nach
Fertigstellung durchfiihren wird, damit eine méngelfreie Abnahme mdéglich ist.

Kraftbetatigte Turen und Tore missen nach den Vorgaben des Herstellers, vor der ersten
Inbetriebnahme, nach wesentlichen Anderungen sowie wiederkehrend sachgerecht auf ihren
sicheren Zustand geprift werden. Die wiederkehrende Prifung hat mindestens einmal jahrlich
zu erfolgen. Die sicherheitstechnische Priifung von kraftbetatigten Tiren und Toren darf nur
durch Sachkundige durchgefiihrt werden.

Brandschutztiren sind nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. dem Prif-
zeugnis regelméfig zu prifen, damit sie im Notfall einwandfrei schlieRen. Brandschutztiiren,
die im Betrieb offengehalten werden und mit einer bauaufsichtlich zugelassenen Festhaltevor-
richtung ausgestattet sind, die bei Raucheinwirkung das SchlieBen der Tur bewirkt, sind min-
destens einmal pro Jahr einer Prufung auf ordnungsgemaRes und stérungsfreies Zusam-
menwirken aller Geréte zu unterziehen, sofern nicht im Zulassungsbescheid eine kiirzere Frist
angegeben ist. Pflicht des Betreibers ist es, eine zertifizierte Fachfirma bzw. ,Fachkraft far
Feststellanlagen” mit der Wartung der Feststellanlage zu beauftragen.

Es wird darauf hingewiesen, falls bei den Umbau- und InnensanierungsmaRnahmen versteck-
te Brandschutzméngel auftreten bzw. erkennbar sind, dann mussen diese in Abstimmung mit
dem Aufsteller des objektbezogenen Brandschutzkonzeptes Baueingabe 1.0, dem Zertifizier-
ten Fachplaner & Sachversténdiger Brandschutz (ISA e.V. / HS Esslingen), Brandschutzex-

perte mit eidg. Diplom /VKF, Dipl.-Ing. (FH) Architekt Thomas Andre, 76532 Baden-Baden be-
hoben bzw. beseitigt werden.

Auch nach Erteilung dieser Baugenehmigung kénnen Anforderungen gestellt werden, um
Gefahren flr Leben oder Gesundheit oder bei der Genehmigung nicht voraussehbare Gefah-
ren oder erhebliche Nachteile oder Beldstigungen von der Aligemeinheit oder den Benutzern
der baulichen Anlagen abzuwenden. Bei Gefahr im Verzug kann bis zur Erflllung dieser An-

forderungen die Benutzung der baulichen Anlage eingeschrankt oder untersagt werden. (§ 58
Abs. 6 LBO)

Sprechzeiten:

Mo.
Di.
Mi.
Do
Fr.

8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

Alle Anderungen wahrend der Planung und Ausfilhrung zur ,Innensanierung Gebéude G, H,
N und Verbindungsbau Berufliche Schulen Kehl* bedlrfen der Zustimmung der Fach- bzw.
Genehmigungsbehdrden (,fachtechnisch berlihrte Stellen®).

Aus Sicht des Landratsamtes Ortenaukreis, Amt fir Veterindrwesen und Lebensmittellber-
wachung bestehen fir die Innensanierung der Beruflichen Schulen Kehl keine Einwénde.
Grundsétzlich sind fur Bau und Einrichtung des Objektes die Bestimmungen des Art. 4 Abs. 2
i.V. m Anh. Il der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Européischen Parlamentes und des Ra-
tes vom 29. April 2004 Uber Lebensmittelhygiene (Abl. L 139 S. 1), berichtigt am 25. Juni
2004 (Abl. L 226 S. 3) zu berlicksichtigen.

Die von der HPC AG, 77652 Offenburg durchgefuhrten Schadstoffuntersuchungen vor Sanie-
rung des Gebaudes H beziehen sich laut dieser nur auf Bauteile / -materialien, die im Zuge
der Sanierungsarbeiten ausgebaut und entsorgt werden miissen sowie auf ggf. verbleibende
Materialien, die jedoch zu gesundheitlichen Beeintrdchtigungen der zukiinftigen Raumnutzer
fuhren konnten. Letztere konnten, laut der HPC AG, im Zuge der Gebaudebegehung nicht
festgestellt werden.

Es wird von der HPC AG nicht ausgeschlossen, dass hinter Verschalungen / Abdeckungen
etc. weitere Schadstoffe vorhanden sein kénnten, die erst im Zuge der Sanierungsarbeiten
freigelegt werden. Fir diesen Fall sind die Arbeiten im betroffenen Bereich einzustellen und
den Schadstoffgutachter zur Klarung des Weiteren Vorgehens einzuschalten.

Zum Zeitpunkt des Antrages auf Baugenehmigung ,Innensanierung der Beruflichen Schulen
Kehl, Geb&ude G, H, N und Verbindungsbau* gibt es eine Ausfuhrungsplanung zu den beab-
sichtigten ErschlieRungsarbeiten des angrenzenden geplanten Baugebietes ,Ecke Iringheimer
Str. / Vogesenallee, Flurstlick Nr.: 3386 durch den PB Tiefbau Stadt Kehl. Diese Planung be-
inhaltet, dass der jetzige Verbindungsweg zwischen der Karlstr. und der Iringheimer Str. zu
einer Verbindungstralle unter Vollsperrung ausgebaut wird, der Wendeplatz am Ende der
Karlstr. zuriickgebaut wird, der Geh- und Radweg Flst.-Nr. 3050/4 zwischen der Karlstr. und
der Vogesenallee neu angelegt wird. Im Zuge der Herstellung der Verbindungsstrale sollen
auch die PKW-Stellplatze vor dem Gebdude W neu angeordnet werden. Die Zufahrt zu die-
sen Privatstellplatzen soll dabei verbreitert werden.

Die Innensanierungsmaflinahmen sowie die Planung und Ausflhrung der vor benannten Er-
schlieBungsmalnahmen durch den PB Tiefbau Stadt Kehl kénnen sich tangieren. Dement-
sprechend sollte eine Abstimmung zwischen dem Gebdudemanagement LRA Ortenaukreis
und dem PB Tiefbau Stadt Kehl erfolgen (wo befinden sich die jeweiligen Baustelleinrich-
tungsfléchen, wie sind die jeweiligen Baustellenzufahrten geplant bzw. sichergestellt. Abgleich
der jeweiligen Bauzeitenpléne, welche Fahr- und Gehwege stehen zu welchem Zeitpunkt
tberhaupt noch zur Verfligung unter jederzeitige Gewéhrleistung der erforderlichen Fldchen
fur die Feuerwehr u.a.m.).

Im Gebdudekomplex Berufliche Schulen Kehl werden gemafR dem schriftlichen Teil der Bau-
vorlage Anlage 8 ,Angaben zu gewerblichen Anlagen® Arbeitnehmer beschaftigt. Da Arbeit-
nehmer in der Arbeitsstatte beschéftigt werden, sind die Vorgaben der Arbeitsstattenverord-
nung und der Technischen Regel fur Arbeitsstétten zu beachten.

Der Arbeitgeber hat gem. § 3 Arbeitsstattenverordnung -ASR V3- und ggfs. auch anderer ein-
schldgiger Verordnungen (z.B. TRGS, GefStoffV u.a.m.) eine Gefdhrdungsbeurteilung/en und
die Festlegung der geeigneten MaRnahmen fur die Gesundheit und Sicherheit der Beschéftig-
ten im Betrieb durchzufihren (z.B. Feuerldscher, Kennzeichnung der Rettungswege u.a.m.).
Die Gefdhrdungsbeurteilungen sind vor Aufnahme der betrieblichen Tatigkeit zu erstellen, ak-
tuell zu halten und bei Anderungen im Betriebsablauf anzupassen. Bei Anwendung der Tech-
nischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) kann davon ausgegangen werden, dass die Vorga-
ben der Arbeitsstatten-verordnung eingehalten sind.

Sprechzeiten:

Mo.
Di.
Mi.
Do
Fr.

8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschiossen;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
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83. Der Betreiber/Arbeitgeber hat nach den technischen Regeln flir Arbeitsstatten (ASR) Flucht-

und Rettungspliédne zu erstellen in denen die Lage, die Ausdehnung und die Art der Benut-
zung der Arbeitsstatte dargestellt ist. Gestaltungsgrundlage ist die DIN ISO 23601. Gestalteri-
sche Anforderungen fiir die Arbeitsstatte gem. ASR A1.3 und ASR A2.3.
An geeigneten Stellen innerhalb des Gebaudekomplexes Berufliche Schulen Kehl sind Flucht-
und Rettungswegepldne mit Grundrissplanen der einzelnen Bereiche anzubringen bzw. vor-
zuhalten, aus denen die Rettungswege, die fur die Brandbekdmpfung freizuhaltenden Bewe-
gungsflachen, die Feuermelder- und Feuerléscheinrichtungen sowie die Zugénge zu beson-
deren Raumen und Bedieneinrichtungen fur technische Anlagen ersichtlich sind. Die Regeln
fur das Verhalten im Brandfall und fUr das Verhalten bei Unfallen (Brandschutzordnung Teil A)
sind sinnvollerweise in die Flucht- und Rettungswegeplane zu integrieren.

84. Durchsichtige oder lichtdurchldssige Wande insbesondere Ganzglaswande, Turen und Tore,
in Bereichen wo trotz Kenntlichmachung Personen in die Glasflachen hineinstlirzen oder beim
Zersplittern verletzt werden kénnen mussen aus bruchsicherem Werkstoff bestehen; andern-
falls sind diese gegen Eindriicken abzuschirmen bzw. zu schitzen (ASR A1.6).

85. Die gewerberechtlichen Malnahmen (z.B. Arbeitsschutz) und die technischen Regeln fir Ar-
beitsstatten (ASR) sind von den Fachplanern ggf. mit dem Amt fir Gewerbeaufsicht, Immissi-
onsschutz und Abfallrecht abzustimmen.

86. Die sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen mussen regelmaRig (nach den gesetz-
lichen Vorschriften, DIN / VDE-Vorschriften, Priifzeugnisse bzw. nach den Herstellerangaben)
gewartet werden. Es wird darauf hingewiesen, falls die regelméRige Wartung und Priifung
gem. Prifzeugnis, nach DIN bzw. nach den Herstellerangaben nicht durchgefihrt wird, er-
lischt die Zulassung bzw. die Gewéhrleistung des Herstellers.

Fur die Wartung der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen sind Wartungsvertra-
ge abzuschliellen, damit die Gewéhrleistungsanspriiche nicht erléschen und die Betriebssi-
cherheit der sicherheitstechnischen Anlagen jederzeit gewahrleistet werden.

87. Der Bauherr/Unternehmer muss in den gewerblich genutzten Einheiten / Betrieben nach dem
Regelwerk der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 3 ehem. BGV
A3) im Rahmen der Bauunterhaltung dafiir Sorge, dass die elektrischen Anlagen und Be-
triebsmittel auf ihren ordnungsgemaRen Zustand regelmé&Rig gepriift werden. Die Priifungen
mussen vor der ersten Inbetriebnahme und nach Anderungen oder Instandsetzungen vor der
Wiederinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft und in bestimmten Zeitabsténden durchgefiihrt werden. Die Fristen sind so zu
bemessen, dass entstehende Méngel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig festge-
stellt werden. Es wird empfohlen, dass im Rahmen der Uberpriifungen der elektrischen Anla-
gen auch Temperarturmessungen (sogenannte ,E-Checks") durchgefiihrt werden. Der E-
Check" bzw. die Temperaturmessungen miissen von einer befahigten Person / Fachfirma
durchgefihrt werden.

88. Der Bauherr bzw. Geb&udeeigentimer muss sich fur BaumaRnahmen eigenverantwortlich um
einen ausreichenden Versicherungsschutz (z.B. Gebéudeversicherung, Bauherrenhaftpflicht-
versicherung, Bauleistungsversicherung, Feuerrohbauversicherung) bemthen. Auf einen op-
timalen Versicherungsschutz zur Absicherung méglicher Risiken auf dem Bausektor wird hin-
gewiesen. Es wird empfohlen, dariiberhinausgehende versicherungsrechtliche Anforderungen

die sich flr den Betrieb der Beruflichen Schulen Kehl ergeben kénnten, mit dem zusténdigen
Schadensversicherer abzuklaren.

Sprechzeiten:

Mo. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
Di. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr;
Mi, 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
Do 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 12,00 Uhr
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Verteiler:

Bauherr (mit Bauvorlagen)

Entwurfsverfasser (mit Bauvorlagen)

Bauleiter

Technische Dienste Kehl

Brand- und Bevoélkerungsschutz Stadt Kehl

Prufingenieur Dr. Markus Hauer, Karlsruhe, Baugenehmigung
Brandschutzsachversténdiger, Andre Brandschutzplanung

LRA Ortenaukreis Amt flr Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht Az; 613/Sw/1061
LRA Ortenaukreis Gesundheitsamt Az: 511/Ho

LRA Ortenaukreis Amt fur Veterindrwesen und Lebensmitteliberwachung Az: 522 LMU
Vfg.

Nachrichtlich an:

Finanzamt Kehl

Statistik

Techn. Dienste Kehl
Bauberufsgenossenschaft

Sprechzeiten:

M‘o. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen:;
DI'. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr:
Mi. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen
Do 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 12,00 Uhr
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